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An alle Kolleginnen und Kollegen,  

an alle Schülerinnen und Schüler                         10.09.2018 

 
 

Aufsicht   
- Regelung unter Einbeziehung der Ganztagsschule   - 

 
 
Im Rahmen der Früh- und Mittagsbetreuung wird die Aufsicht wie folgt geregelt: 
 

 
U.-beginn 7.45 Uhr:  Das Schulhaus ist für alle Schüler/-innen ab 7.15 Uhr geöffnet.  
 
U.-beginn 8.30 Uhr: Ehinger Schüler/-innen, deren Unterricht erst in der 2. Stunde beginnt, 

dürfen das Schulgebäude erst um 8.25 Uhr betreten. 
 Ausnahmeregelungen müssen mit der Schulleitung abgestimmt werden. 
 

Nachmittagsunterricht: Montag bis Donnerstag:  
Während der Mittagspause ist eine Aufsicht vorhanden. Ferner gibt es 
während der Mittagspause noch zusätzlich verschiedene Angebote 
(Mittagsbetreuung/ AGs; siehe hierzu GTS-Übersicht).  
 
Für auswärtige Schüler/-innen der Kl. 10, die in der 6. Std. Unterricht 

haben und anschließend in der Schule verbleiben, gilt eine Sonderrege-
lung.  
Ehinger Schüler/-innen, die nicht am Mittagessen teilnehmen und kein 

Betreuungsangebot wahrnehmen bzw. keine AG besuchen, dürfen das 
Schulhaus erst um 13.50 Uhr wieder betreten. Sie begeben sich an-
schließend unverzüglich ins Klassenzimmer.  

 Ausnahmeregelungen müssen mit der Schulleitung abgestimmt wer-

den. 
 
Ich bitte alle Klassenlehrer/-innen um entsprechende Belehrung! (Bitte ins Tagebuch eintragen.) 
 
Ferner bitte ich alle Kolleginnen und Kollegen um entsprechende Beachtung. Bitte 
unterstützen Sie gegebenenfalls die aufsichtführenden Lehrkräfte. 
 
Ich bitte insbesondere alle Schüler/-innen um Einhaltung der Regeln!!! 

 
 
Gez.: Max Weber, Gemeinschaftsschulrektor  

Zum Aushang im Klassenzimmer 

Bei einer Nichtbeachtung der oben genannten Regelung kann dies im schlimmsten Fall 
gravierende versicherungsrechtliche bzw. dienstrechtliche Konsequenzen nach sich 
ziehen. Dies wollen wir alle nicht!! 
 
 

 


